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Betrifft

Sportforderrichtlinie der Stadt Minster
hier: Neufassung der Richtlinie mit Gliltigkeit zum 01.01.2021

Beratungsfolge

|23.06.2020  Sportausschuss Einbringung |
120.08.2020  Sportausschuss Vorberatung |
|26.08.2020  Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung |
|26.08.2020 Rat Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:
Der Rat beschliel3t

1. die Neufassung der Sportférderrichtlinie der Stadt Minster(Anlage 1) mit Gultigkeit ab dem
01.01.2021.

2. die Tarife fur die Nutzung der stadtischen Sportstatten mit Ausnahme der stadtischen Hallen-
und Freibader, entsprechend der Neufassung der Sportférderrichtlinie der Stadt Minster zu
erhohen:

a) Die Entgelte fir die Nutzung stadtischer Sportstatten werden fir die freien und privaten
Gruppen sowie die Weiterbildungseinrichtungen ab dem 01.01.2021um 10 % erhéht.

b) Entgelte fir die Nutzung der stadtischen Tennis- und Speckbrettplatze mit wassergebun-
dener Decke werden ab der Saison 2021 um 10 % erhoht.

Il. Finanzielle Auswirkungen:

Teilergebnisplan
) Haush.- | Betrag Bemerkungen
Nr. Bezeichnung .
jahr €
Produktgruppe | 0801 Sportentwicklung, Sportanla-
gen und -stétten
Zeile 05 privatrechtliche Leistungsent- 2021 13.310 Entgeltanpas-
gelte sung ,NaSa“
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Die Verwaltung wird beauftragt, die Mehrertrage in den Haushaltsplanentwurf 2021 aufzunehmen.

Begrindung:

Die Sportférderrichtlinie bildet die Grundlage der Sportférderung der Stadt Minster. Die derzeit gulti-
ge Fassung der Sportforderrichtlinie ist zum 01.01.2002 in Kraft getreten. Seitdem hat es keine
grundsétzliche Uberarbeitung der Richtlinie gegeben, sodass hier aufgrund der Entwicklungen der
letzten Jahre ein offensichtlicher Bedarf besteht. Die Verwaltung hat daher einen Entwurf der tberar-
beiteten Sportforderrichtlinie erstellt.

Entwurf der neuen Richtlinie

Allgemeine Erklarung

Leitlinie fur den Vorschlag der Verwaltung war, dass die Vereine mindestens gleich gestellt werden im
Vergleich zur aktuellen Richtlinie. Darliber hinaus gibt es einige Verfahrensoptimierungen, wie bei-
spielsweise schnellere Verfahren und Entscheidungen. Komplizierte Sonderregelungen werden struk-
turiert und vereinfacht. Sollte dennoch der Bedarf bestehen, steht es dem Sportausschuss frei, ab-
weichend von der Sportférderrichtlinie Einzelfallentscheidungen zu treffen.

Der formale Aufbau ist klarer, kompakter, einheitlicher und Ubersichtlicher. Dies spiegelt das neue
Inhaltsverzeichnis wider. Die Richtlinie ist insgesamt kirrzer, da Wiederholungen vermieden werden.
Daruber hinaus sind die Formulierungen einfacher, deutlicher und verstandlicher. Insgesamt wurde
das Ziel verfolgt, die Richtlinie deutlich nachvollziehbarer zu fassen. Im Einzelnen:

I. Allgemeine Grundsatze der Sportforderung in Minster

Ein kompakter Absatz tber die allgemeinen Grundséatze der Sportforderung in Minster wird einge-
fahrt.

Il. Voraussetzungen der Férderung

In diesem Abschnitt werden die grundsatzlichen Voraussetzungen der nachfolgenden Zuschisse
geregelt. Diese missen die Vereine im Grundsatz nachweisen, wenn sie die Forderungen erhalten
mochten. Auch hier gilt, dass in begriindeten Einzelfallen durch Entscheidung des Sportausschusses
von diesen Regelungen abgewichen werden kann. Weitere zuschussspezifische Fordervorausset-
zungen werden in den jeweiligen Zuschussregelungen bestimmit.

Eine Voraussetzung zur Forderung ist, dass die Vereine eine Jugendquote von 20 % nachweisen
mussen. Hiermit wird bewirkt, dass die Vereine jeweils einen besonderen Fokus auf die Jugendforde-
rung legen. Die Anregung aus dem Arbeitskreis Sportforderrichtlinie, ebenfalls eine Quote fir &ltere
Menschen einzufihren, wird zunéchst nicht weiter verfolgt. Grund hierfur ist, dass nicht alle Sportar-
ten altengerecht sind, sodass die Sportvereine diese Quote in vielen Fallen nicht erreichen kdnnten.
Die Voraussetzung wirde daher viele Vereine vor eine Hirde stellen, die sie nicht Uberwinden kon-
nen. Altengerechter Sport in Minster sollte ggf. auf anderem, zielgerichteten Weg gefoérdert werden.

Die Vereine, die einen Zuschuss beantragen, muissen dariiber hinaus Mitglied im Stadtsportbund
(SSB) sein. In der bislang gultigen Fassung gibt es die Voraussetzung, dass diese bereits seit 3 Jah-
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ren Mitglied im SSB sein mussen. Hier wurde daher eine Lockerung zugunsten neuer Mitglieder im
SSB geschaffen.

Um zu ermdglichen, dass durch die Sportforderrichtlinie nur diejenigen Sportvereine gefdrdert wer-
den, die sich moglichst grof3en Teilen der Gesellschaft 6ffnen, gibt es die Voraussetzung einer maxi-
malen Einstandszahlung. Diese wird mit der neuen Richtlinie von 1.250 € auf 500 € abgesenkt. Re-
cherchen innerhalb der Antragstellungen der letzten Jahre zeigen, dass damit im Vergleich zu den
Vorjahren aktuell keine Vereine von der Bezuschussung ausgeschlossen wirden. Dennoch wird das
deutliche Signal verankert, dass Vereine, die hohe finanzielle Hurden fir eine Mitgliedschaft aufbau-
en, nicht im Fokus der Férderung stehen sollen.

Il. A Zuschisse zu den Betriebskosten fiir Sportstatten, zu den Grundstiickskosten und den Kosten
fir die Anmietung von Hochbauten

Im Bereich der Zuschiisse zu den Betriebskosten fir Sportstatten, zu den Grundstiickskosten und zu
den Kosten fir die Anmietung von Hochbauten kénnen kunftig auch Besitzer, die nicht Eigentimer
der Sportanlage sind, Zuschiisse beantragen, wenn die tatsachlichen Kosten selbst aufgebracht wer-
den. Bei der Berechnung wird vereinfacht, indem sie in Zukunft Gber einen maximalen Prozentanteil
geregelt ist. Dieser wurde in Anlehnung an die bestehenden Uberlassungsvertrage festgesetzt, so-
dass eine starkere Gleichstellung der verschiedenen Vereine erreicht werden kann. Zusatzlich wird
bei der Forderung von Sportstattenpflegegeraten kinftig der Verkauf alter Gerdte mit dem Zuschuss
verrechnet. Die Bezuschussung der Ersatzbeschaffungs- und Unterhaltungskosten werden direkt in
den Betriebskosten beriicksichtigt.

Im Arbeitskreis Sportfoérderrichtlinie wurde angeregt, den Betriebskostenzuschuss Uber mehrere Jah-
re zu bewilligen. Hiervon rat die Verwaltung ab, da sich dies auch nachteilig fir die Vereine auswirken
kann, wenn sich zum Beispiel wahrend des Bewilligungszeitraumes Anderungen der Bewilligungs-
grundlage, beispielsweise von Pachterhéhungen, ergeben. Eine jahrliche Prifung wird also ohnehin
notwendig. Die Verwaltung schlagt vor, die Anregung des Arbeitskreises aufzugreifen, dass Billard-
und Schachraume nicht mehr wie Umkleide- und Sanitarrdume mit 26,08 €/m?, sondern wie Gymnas-
tik-, Turn- und Sporthallen mit 14,38 €/m? im Rahmen der Betriebskostenzuschisse geférdert werden.

Il. B Zuschiisse zu Baukosten fiir vereinseigene Sportstitten

Im Bereich der Zuschiisse zu Baukosten fiir vereinseigene Sportstatten gibt es Verfahrensoptimie-
rungen, indem der Zeitraum zwischen Antragstellung und Bewilligung deutlich verkirzt wird. In Zu-
kunft werden bei der Beschlussfassung liber die Baukostenzuschiisse, die Ublicherweise im Sommer
erfolgt, alle Antrage beriicksichtigt, die bis zum 31.12. des Vorjahres vollstandig vorlagen, sodass
idealerweise fast ein Jahr des Verfahrensverlaufes eingespart werden kann.

Die Verwaltung schlagt des Weiteren vor, dass der férderungsunschadliche vorzeitige Baubeginn
vom Sportamt genehmigt werden kann und eine Entscheidung nicht mehr durch den Sportausschuss
herbeigefiihrt werden muss. Dann ist hier eine weitere deutlich kirzere Reaktionszeit moglich. Den-
noch gilt hier weiterhin, dass diese Genehmigung nur in begriindeten Einzelfallen ausgesprochen
wird.

Die Zeit der Flachensicherung soll kiinftig nach Investitionsvolumen gestaffelt werden, um abhangig

von der Grof3e der Baumalinahme den Vereinen angemessene Zeitrdume zu ermadglichen.

Il. C Forderung von Photovoltaikanlagen und Photovoltaikanlagen mit stationdren Batteriespeicher-
systemen

Bisher war eine Férderung von Photovoltaikanlagen und entsprechender Speicher tUber die Sportfor-
derrichtlinie nicht mdglich. Um den Vereinen aber dennoch einen Anreiz zu geben, auf ihren vereins-
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eigenen Sportanlagen Strom zu erzeugen, wird diese neue Forderung eingefuhrt. Grundlage der Ein-
fuhrung sind darUber hinaus die Ratsantrage A-R/0056/2011 und A-R/0046/2018, die mit der Vorlage
V/0499/2019 beantwortet wurden. Die zugehdérigen Beschliisse sehen vor, in die Minsteraner Sport-
forderrichtlinie zukunftsgerichtete Regelungen zur Férderung von Photovoltaikanlagen und Photovol-
taikanlagen mit stationaren Batteriespeichersystemen aufzunehmen.

Dieser neue Forderbaustein orientiert sich am Foérderprogramm "Klimafreundliche Wohngebaude der
Stadt Minster".

Als Anregung im Arbeitskreis Sportférderrichtlinie wurde eingebracht, die Férdervoraussetzung 2.4
~Je& Funktionsgebdude ist nur eine PV-Anlage forderfahig“ dahingehend auszuweiten, dass eine Er-
weiterung dieser PV-Anlage ebenfalls geférdert wird. Die Verwaltung spricht sich dagegen aus, da
dann Fehlanreize im Zusammenwirken mit weiteren Photovoltaik-Férderungen nicht mehr hinreichend
ausgeschlossen werden konnen. Diese Forderung ist als Bonus und zusatzlicher Anreiz zu sehen
und soll bewusst nicht der ausschlaggebende Baustein fiir die Entscheidung eines Vereins fur eine
solche Investition sein.

I1l. Entschadigung fur die Mitbenutzung von Sportstatten durch Schulen

Die Hohe der Entschadigung fir die Mitbenutzung von Sportstatten durch Schulen wird neu festge-
setzt, indem Pauschalséatze fiur die verschiedenen Nutzungen festgelegt werden, um die Umsetzung
zu erleichtern.

IV. Allgemeine Bedingungen fur die Nutzung der stadtischen Sportstatten mit Ausnahme der stadti-
schen Hallen- und Freibader

In diesem Bereich gibt es folgende Anderungen:

Punkt | Thema Anderungen Griinde und Intentionen

A 6. Schlisselverlust Verfahren bei Schlissel- | Schaffung der schriftichen Grund-
verlust durch Nutzer. lage fir die bisher gelebte Praxis
Die Entgelthbhe st in
Punkt C5 festgelegt.

A 6. Feriennutzungen Besonderer Hinweis auf | Aufgreifen  einer ~ Problemlage
Ordnungsgrundsatze durch vermehrte Offnung der Hal-
wahrend der Ferien (Rei- | len in den Ferien
nigung und Millentsor-
gung)

A 6. Tiere in Sportstat- | Das Mitfihren von Assis- | Bisher waren Tiere generell verbo-

ten tenz- und Blindenhunden | ten.
wird erlaubt.

B1 schulische unent- | Erweiterung und genaue | Begriff "schulische Nutzungen”

geltliche Nutzung | Festlegung der schuli- | eindeutig festlegen
schen Nutzungen
B unentgeltliche 75 % Regelung: | Punkte 1.1 bis 1.11:
1.1 — | Nutzung schriftlicher Nachweis | Die hier aufgefuhrten Nutzer waren
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1.11

- SSB-Vereine

(inkl. auRRerordentl.

SSB-Mitglieder)

- 75 %-Regelung

- sonstige
auB3erschulische
Nutzer

der Voraussetzungen
durch den Antragsteller

Auffuhren der entgelt-
freien verschiedenen
Nutzergruppen

in der Praxis entgeltfrei gestellt
und werden jetzt zweifelsfrei auf-
gefuhrt.

Der Begriff der "auf3erschulischen
Nutzer" ist jetzt klarer festgelegt.

B 2.

Entgeltliche  Nut-

zung

Einrichtungen sozialer
Art, fir Jugendliche und
kirchlicher Trager sind
nicht  zahlungspflichtig,
wenn sie die
Gemeinnutzigkeit
nachweisen.
Bildungswerke sind
dagegen immer
zahlungspflichtig, sofern
sie Kursgebuhren
erheben.

genauere Festlegung der

entgeltpflichtigen Nutzer

sind It
bisher

Bildungseinrichtungen
Ratsbeschluss  generell
entgeltpflichtig.

B27

Tarifhdhe

Die Hbhe des Entgeltes
richtet sich danach, ob es
sich  um periodische
wochentliche Belegungen
oder terminliche
Einzelbelegungen handelt
und nicht wie bislang
nach der Art des
Anbieters (freie
Sportgruppen,  Vereine
und Verbande / sonstige
Veranstalter)

Anlage

Tarife

Die Tarifordnung wurde
ausgegliedert als Anlage.

Damit kdnnen die Tarife in Zukunft
regelmafRig einfacher angepasst
werden.

Anlage
Pkt.
1.1/1.2

Tarife

Die Grof3e der Klein- und
Grol3spielfelder wurde
fest definiert.

Anlage
Punkt

Tarife  Sporthalle
Berg Fidel

Entscheidung Uber
Entgeltpflicht und
Entgelthbhe nach der

Anlage Punkt 3. geregelt

Um eine einheitliche Struktur im
Hinblick auf die dbrigen stadt.
Sportstatten zu erreichen, wurden
auch in der Sporthalle Berg-Fidel
die Punkte B1. und 2. der Allgem.

Nutzungsbedingungen als
Entscheidungsgrundlage zur
entgeltpflichtigen oder

unentgeltlichen Nutzung und der
Hoéhe der Tarife herangezogen.
Wenn  Eintrittsgelder  erhoben
werden, gelten besondere Tarife
(ab Anlage 3.2.2).
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Anlage | Multifunktionsraum | Vergabe- und | Diese Dinge waren bisher nur tber
Punkt | der Sporthalle | Entgeltrichtlinien zum | den Nutzungsvertrag geregelt.

4, Berg Fidel Multifunktionsraum

Anlage | " Einfuhrung Entgelt fur

Punkt alleinige Nutzung

4. Multifunktionsraum

Da es sich bei den Sporthallen weitestgehend um Schulsporthallen handelt, verweist die Sportverwal-
tung darauf, dass diese vorrangig den Schulen montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr zur Ver-
fligung stehen. Soweit Schulen die vorgenannten Zeiten nicht ausnutzen, kénnen diese Vereinen,
Verbanden oder sonstigen Gruppen zur Verfligung gestellt werden.

Tariferh6hung

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.12.2015 die Offentliche Beschlussvorlage V/0700/2015 ,Nachhal-
tige Haushaltssanierung der Stadt Minster (NaSa 2016)“ beschlossen. Durch NaSa soll u.a. eine
Verbesserung der Einnahmenseite, durch die Uberpriifung der stadtischen Gebiihren und Entgelte
erreicht werden. Um Kostensteigerungen zukunftig zeitnah an die Nutzerinnen und Nutzer weiterzu-
geben, schlug die Verwaltung in der Folge vor, in regelmafiigen Abstanden von maximal 2 Jahren die
Gebiuhren und Entgelte anzupassen.

Dies wurde fur die Nutzung stadtischer Sportstatten (ohne Hallen- und Freibader) sowie fur die Nut-
zung von Tennis- und Speckbrettplatzen mit Beschluss der Vorlagen V/0911/2016 und V/882/2018
umgesetzt. Es wurde jeweils eine Erhéhung um 10 % zum 01.01.2017 und zum 01.01.2019 be-
schlossen. Die Verwaltung schlagt nun mit Beschlusspunkt 2 vor, mit dem Beginn des nachsten Ka-
lenderjahres die nachste anstehende Erhdhung der Entgelte fir die Nutzung stadtischer Sportstatten
(mit Ausnahme der stadtischen Hallen- und Freibader) und fir die Nutzung von Tennis- und Speck-
brettplatzen erneut um 10 % vorzusehen.

Durch die Erhéhung der Entgelte der entgeltpflichtigen Nutzerinnen und Nutzer um 10 % werden jahr-
liche Mehreinnahmen von ca. 13.310 € erwartet.

V. Kriterien zur Vergabe von Benutzungszeiten in kommunalen Sportstéatten (Bedinqungen fir das
Antragsverfahren)

Im Bereich der Kriterien zur Vergabe von Benutzungszeiten in kommunalen Sportstatten (Bedingun-
gen fur das Antragsverfahren) gibt es folgende Anderungen:

Punkt Thema Anderungen Grunde und Intentionen
2.4 Verantwortliche Person | In jedem Fall muss eine verant- | Das Mindestalter fur die
wortliche Person vor Ort den | Aufsichtsperson wird
Ubungsbetrieb  leiten. Diese | festgelegt.
Person muss mindestens 18
Jahre alt sein.
3.4 Mindestbelegungsstarke | Belegungsstarke angepasst Zahlen an Realitat ange-
bei Individualsportarten passt — Kontrollen uber
Belegungshefte nur be-
dingt mdoglich, da keine
Hallenwarte mehr vor
Ort, sondern Schlissel-
gewalt
3.5 Trainingseinheiten Ubungseinheiten sind in der | Die  Trainingseinheiten
Regel fur Freizeit- und Breiten- | wurden um jeweils 30
sport 60 Min. Minuten  gekdrzt, um
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Fur die hochsten und hoéheren | dadurch ggf. zusatzliche
Amateurklassen betrdgt eine | Trainingszeiten zu ge-
Trainingseinheit mindestens 90 | winnen.

Minuten.

In Vertretung

gez.
Thomas Paal
Stadtdirektor

Anlagen:

Anlage A

Anlage 1 — Reinversion des Entwurfs der Sportférderrichtlinie

Anlage 2 — Vergleich der gultigen Sportforderrichtlinie mit dem neuen Entwurf

V/0559/2020



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

